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§46
Pflichten und Rechte der Betriebe, staatlichen Organe, 

Genossenschaften und gesellschaftlichen Organisationen 
bei der Wiedereingliederung

(1) Die Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe und Einrichtungen, die Vor
stände der Genossenschaften und die Leitungen der gesellschaftlichen Organi
sationen haben bei der Wiedereingliederung solcher Bürger, die zu Strafen mit 
Freiheitsentzug verurteilt wurden und in ihrem Bereich gearbeitet und gelebt 
haben oder künftig arbeiten und leben werden, besondere Unterstützung zu 
leisten.

(2) Bei Verletzung der mit der Strafaussetzung auf Bewährung auferlegten 
Pflichten ist § 32 Absatz 2 entsprechend anzuwenden.

1. Mit dieser Bestimmung werden 
Art. 3 und § 26 hinsichtlich der Pflich
ten der Leiter und Leitungen bei der 
Wiedereingliederung Strafentlassener 
konkretisiert. Die Verpflichtung zur 
Unterstützung erstreckt sich auf die 
Wiedereingliederung aller aus dem 
Strafvollzug entlassenen Personen, wo
bei die in § 2 und § 3 Wiedereingliede
rungsgesetz genannten Differenzie
rungsgesichtspunkte zu berücksichtigen 
sind.
Dementsprechend bedeutet Unterstüt
zung der Strafentlassenen vor allem, 
deren eigene Bemühungen um soziale 
Integration aktiv und effektiv zu för
dern. Dem in § 46 benannten Personen
kreis obliegt insbesondere folgende Ver
antwortung:
a) Die Strafentlassenen sind entspre

chend den Möglichkeiten und ihrer 
fachlichen Qualifikation in den Pro
duktionsprozeß und in ein geeigne
tes Arbeitskollektiv einzugliedern. 
Dies ist bereits während des Straf
vollzugs vorzubereiten.

b) Der im Strafvollzug begonnene Er
ziehungsprozeß ist in den Arbeits
kollektiven gemeinsam mit den ge
sellschaftlichen Organisationen konti
nuierlich und zielstrebig fortzu
setzen. Dazu ist bereits in Vorberei
tung der Wiedereingliederung die 
Bereitschaft der Kollektive zur Über
nahme erzieherischer Aufgaben zu 
fördern, besonders zur Bürgschafts

übernahme bei Strafaussetzung auf 
Bewährung gemäß § 45 Abs. 2 und 
zur Übernahme von Erziehungsauf
trägen gemäß § 45 Abs. 4 und § 47 
Abs. 2 Ziff. 1. Im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit des Erziehungspro
zesses der Strafentlassenen muß die 
exakte Erfüllung der dem Strafent
lassenen auferlegten Verpflichtungen 
und Auflagen gemäß § 45 bzw. §§ 47, 
48 stehen.

c) Sie haben bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen eng mit den staat
lichen Organen, insbesondere den 
Gerichten, den Räten der Kreise, 
Städte, Stadtbezirke und Gemeinden 
zusammenzuarbeiten und den ehren
amtlichen Helfern, die die zuständi
gen staatlichen Organe in ihrer Ar
beit unterstützen, zu helfen.

2. Bei der Realisierung dieser Auf
gaben sind sowohl der Bewußtseins
und Entwicklungsstand des Strafentlas
senen, seine persönlichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, seine Bereitschaft zur 
Selbsterziehung als auch seine zukünf
tigen Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu berücksichtigen. Die Kollektive und 
ihre Leiter sind über ihre Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Wiedereinglie
derung und über die dem Strafentlas
senen übertragenen Verpflichtungen zu 
unterrichten. Bei der Erziehung der 
aus dem Strafvollzug entlassenen Bür
ger hat der Leiter eng mit den gesell-
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